
Landeseinzelmeisterschaften 2017

SeniorenInnen (AK 50 / 65)
Golfverband Mecklenburg – Vorpommern 

Stand 25. Februar 2017

Austragung:

Einzel – Zählspiel ohne Vorgabe über 18 Löcher, vorgabenwirksam.

Termin / Spielort:

29. Juli 2017 
Das Turnier wird im Hanseatischen Golfclub Greifswald ausgetragen. 

Teilnahmeberechtigung:

Teilnahmeberechtigt sind SpielerInnen der Altersklassen AK 50 und 65, die seit spätestens
01. Januar 2017 Mitglied eines DGV – Mitgliedsvereins sind, deren DGV – Nr. mit 13
beginnt und der die Vorgabe des SpielersIn, als Heimatclub im Sinne des EGA-Vorgaben-
systems, allein führt. Das Stamm-blatt ist spätestens beim 1. Start vorzulegen oder vorab an
den Sportwart/Spielleiter H.Cyr@t-online.de zu senden.

Die Höchstvorgabe beträgt für Spielerinnen –24,0 und für Spieler –18,0. 

Spielbedingungen:

Gespielt wird nach den Offiziellen Golfregeln des Deutschen Golfverbandes e.V. Das Wett-
spiel wird auf Grundlage des EGA -Vorgabensystems ausgerichtet. Grundsätzlich gelten die
gültigen Wettspielbedingungen und das aktuelle Ligastatut des GV MV. Darüber hinaus
sind Grundlagen diese Ausschreibung und die tagesaktuellen Platzregeln des ausrichtenden
Golfclubs.

Meldungen / Meldeschluss:

Die Meldungen sind unter Angabe des Geburtsdatums, des Heimatclubs und der aktuellen
Stammvorgabe der zu meldenden SpielerInnen per Mail an den Sportwart/Spielleiter H.Cyr-
@t-online.de zu senden.

Meldeschluss ist am Montag, den 17. Juli 2017.



- 2 -

Meldegebühr:
 

Die Meldegebühr beträgt 40,-- Euro.

Die Gebühr beinhaltet das Startgeld und ein Essen nach dem Turnier.

Die Meldegebühr ist zahlbar bis spätestens 21.07.2017 auf das Konto des Golfverbandes
Mecklenburg-Vorpommern e.V. bei der DKB AG  Rostock

IBAN DE10 120 300 000 019 684 745

Spielreihenfolge:

Die einzelnen Altersgruppen - getrennt nach Damen und Herren - werden jeweils separat
gestartet.

Die SpielerInnen mit der niedrigsten EGA-Vorgabe starten jeweils zuerst.

Wertung: 

Getrennte Bruttowertungen der einzelnen Altersklasen für Damen und Herren (Landes-
meister) jeweils 1. bis 3. Platz.

Stechen:

Für die Platzierungen entscheidet das Ergebnis des Zählspiels. Bei Gleichheit entscheidet das
bessere Ergebnis der letzten 9 Löcher, danach entscheidet das bessere Ergebnis der letzten 6
Löcher, dann das der letzten 3 Löcher und schließlich das Ergebnis des letzten Lochs. Bei
weiterer Gleichheit entscheidet das Los.

Ergebnismeldung:

Die Ergebnisse der Spieltage bitte an den Sportwart - H.Cyr@t-online.de – als pdf-Datei per
Mail schicken.

Preise:

Die jeweiligen Landesmeister Damen und Herren sowie die Zweit- und Drittplatzierten 
erhalten Preise. 

Startzeiten:

Die vorläufigen Startzeiten für den ersten Spieltag können ab Donnerstag, vor dem Turnier
- ab 14.00 Uhr - beim ausrichtenden Golfclub abgefragt werden.

Abschläge:

Es wird von den folgenden Abschlägen gespielt:
Damen rot und Herren gelb. 
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Spieltempo:

Reicht eine Spielergruppe ihre Zählkarten später als das Startintervall zuzüglich fünf Minuten
als die Gruppe vor ihr ein und hat sie die festgesetzte Sollzeit für die Runde zuzüglich fünf
Minuten überschritten, so sieht die Spielleitung den Grund dafür in ihrem langsamen Spiel
gemäß Regel 6-7 Anmerkung 2. Für die erste Gruppe des Wettspiels ist die festgesetzte
Sollzeit für die Runde zuzüglich fünf Minuten maßgebend. 

Sucht eine Gruppe auf den Bahnen 16 bis 18 einen oder mehrere Bälle, so wird die auf diesen
Bahnen effektiv benötigte Suchzeit von ihrer tatsächlich benötigten Zeit für die Runde abge-
zogen.

Ergibt sich danach eine Verzögerung, zieht sich jeder SpielerIn der Gruppe 2 Strafschläge zu.

Für die Berechnung der Stablefordpunkte wird jeweils auf der leichtesten und auf der schwer-
sten Bahn ein Strafschlag hinzugerechnet.

Spielt eine Gruppe durch, behält sie ihre ursprüngliche Zeit, während die Spielergruppe, die
durchspielen lässt, die Zeit der Gruppe hinter sich erhält. Durchspielen lassen bringt also eine
Zeitgutschrift in Höhe des Startabstandes.

Ein entsprechendes Formular wird jeweils zum Spieltag ausgehändigt und muss - ausgefüllt
mit den entsprechenden Zeiten und den eventuellen Zusatzangaben - an den Landesspiel-
leiter vor Ort übergeben werden oder an den Sportwart per Mail geschickt werden.

Spielleitung/Wettspielabwicklung:

Die Spielleitung liegt im Verantwortungsbereich des GV-MV. Spielleitung, Platzrichter und
gegebenenfalls Beobachter werden durch Aushang seitens der Spielleitung am Wettspieltag
bekannt gegeben.

Fahren / Mitfahren: 

SpielerInnen und Caddies dürfen während der festgesetzten Runde keinerlei Beförderungs-
mittel nutzen, außer das kurzfristige Fahren/Mitfahren wird von der Spielleitung/den Platz-
richtern ausdrücklich gestattet. 

SpielerInnen der AK 50 und AK 65 mit einem Schwerbehindertenausweis ist ausnahms-
weise die Nutzung eines Beförderungsmittels gestattet, sofern dieses nicht auch als Hilfsmittel
bei der Ausführung des Schlages benötigt wird. Die Behinderung ist mit der Meldung vor
dem ersten Wettspieltag durch Vorlage des Schwerbehindertenausweises nachzuweisen.

Das Beförderungsmittel ist von dem SpielerIn zu stellen. Im Einzelfall kann die Nutzung des
Beförderungsmittels von der Spielleitung aus sachlichen Gründen (z. B. unter Verweis auf
Witterungsbedingungen) eingeschränkt oder untersagt werden.

Geräte zur Entfernungsmessung:

Ein Spieler darf Entfernungsinformationen durch die Verwendung eines Entfernungsmessge-
räts erlangen. Benutzt ein Spieler während der festgesetzten Runde ein Entfernungsmessgerät
zum Abschätzen oder Messen anderer Umstände die sein Spiel beeinflussen könnten (z.B.
Höhenunterschiede, Windgeschwindigkeiten usw.), so verstößt der Spieler gegen Regel 14-3.
Strafe für den Verstoß siehe Regel 14-3.
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Beendigung des Wettspiels:

Das Wettspiel ist mit Abschluss der Siegerehrung bzw. mit Aushang der vollständigen Ergeb-
nisliste beendet. 

Änderungsvorbehalte:

Die Spielleitung hat in begründeten Fällen das Recht, die Platzregeln abzuändern, die Start-
zeiten neu festzusetzen oder abzuändern, sowie die Ausschreibungsbedingungen abzuändern
oder zusätzliche Bedingungen herauszugeben.

Heinrich Cyrankiewicz
SpL
im Februar 2017


